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à> Die Medaille besteht aus vergoldetem Sil-
der und trägt das Bild der Florenee Nigh-
tingale « Mrs llràv rvilll tiro lump » (Die
Tame mit der Lampe) und die Bezeich-

nung: -Là msmorruiu Ickorenss l^ÎAlrtrir-
Mils 1820—1910. Auf der Rückseite, als

Kranz um den Namen der dekorierten

Schwester steht die Inschrift: « INn vorn
missriovràiu st vuru Irrmrunituts psreiruis
ckesor urrivsrsulis ». Die Nìedaille hängt
an einem rot-weißen Band, auf welchem
ein Lorbeerkranz aus grünein Email an-

gebracht ist, der das Rote Kreuz auf
weißem Feld umgiebt,

e) Die nationalen Rotkrenz-Komitecs sind

gebeten, die Namen ihrer Kandidatinnen
dem Internationalen Roten Kreuz vor
dem 1. Mai 1914 einzureichen.

l> Die Schwestern müssen eine Schule durch-

gemacht haben und ein von einem Kriegs-
oder Friedensspital ihrer Nation ausge-

stelltes Diplom besitzen.

Z) Jeder Anmeldung muß die Begründung
des Vorschlages beiliegen,

ll) Zur Deckung der Kosten ist eine Summe

von Fr. 25,000 nötig. Folgende Zeich-

nnngen sind versprochen worden:

S. E. M. Graf A. Csekronits, Delegierter
des^ungarischen Noten Kreuzes Fr. 5000,
das amerikanische Rote Kreuz Fr. 2500.

1) Sobald die Summe von Fr. 25,000 bei-

sammen sein wird, soll das Internationale
Komitee in Genf, das eingewilligt hat,
das Kassieramt zu übernehmen, den Fonds
Nightingale in gleicher Weise wie den

Augustafonds verwalten.

Iv) Vom 1. Januar 1914 an müssen alle

Mitteilungen an den Generalsekretär des

Internationalen Rotkrenz-Komitees in
Genf, Herrn Paul Des Gouttes, gc-

richtet werden.

Men i>ie UnleMiften der Mitglieder

der Kommission für die MitingaleGedà

Oîe vsrmihtsli
Aus dem Bulletin des internationalen Komitees

(Schluß.)

In Deutschland scheint man zuerst daran

gegangen zu sein, die Vermißtenangelcgenheit

zu ordnen, viel früher als in allen andern

Ländern. Die gesetzlichen Bestimmungen, die

schon vor dem Kriege zu Recht bestanden,

und welche auf den Erfahrungen in den

Kriegen Friedrich II. und hauptsächlich in
den Feldzügen von 1800—1915 basierten,

trugen viel zur Erleichterung der Bereinigung
der Familienangelegenheiten von Vermißten
bei. Die hohe Zahl von Militärs, über die

keine Nachrichten existierten und die Organi-
sation der regelmäßigen Korrespondenz der

Kriegsgefangenen, selbst in Rußland, im

Jahre 1915 führten die Behörden dazu, der

Beunruhigung der Familien ein Ende zu

machen. Auch in Deutschland machte die Le-

gende von geheimen Lagern, wie in Frank-
reich, die Runde, obwohl sie weniger verbreitet

war. Die Behörden bekämpften dieses Ge-

rücht und vermochten das Publikum von

dessen Nichtigkeit zu überzeugen.

Dagegen gab die Verstrentheit der deut-

sehen Armeen auf verschiedene, weit entlegene

Fronten notwendigerweise Anlaß zu andern

Mutmaßungen über das Los der Vermißten.
Alle Jnformationsbureaus erhielten zahlreiche

Briefe, in welchen versichert wurde, daß irgend-
ein Mann von der Westfront, Palästina oder

Mesopotamien usw. nun aus Kanada, Au-
stralien, Indien oder Südafrika Nachrichten

gegeben habe. In gewissen Kreisen glaubte

man, daß die Gefangenen gleichsam Eigen-
tum der Truppen, die sie gefangen genommen
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hatten, geworden und von diesen nach ihrem

Heimatlande verschickt seien. Das sollte Haupt-

sachlich bei den Hindous der Fall gewesen

sein, inde»: die Britische Regierung ein In-
teressc daran gehabt Hütte, die Gefangenen

nach Indien zu verschicken, um damit die

Waffenerfolge ihrer Armeen zu zeigen. Das
Beispiel Frankreichs, das zirka 15,0î>0 Ge-

fangcne nach Marokko, Tunis und Algier
deportierte, trug viel dazu bei, diese Vermu-

tnngen zu bestärken und zu verbreiten; die

Anwesenheit in den Kolonien von zahlreichen

Zivilinternierten, Bemannung von Kriegs-
und Handelsschiffen war auch dazu angetan,
die Wahrscheinlichkeit solcher Vermutungen

zu erhöhen. Das gleiche passierte spater aber

in kleinerein Maßstabe wieder, als Amerika

in den Krieg trat. Sowohl in Deutschland,
als in Frankreich wollten die verzweifelten

Familien einfach nicht an den Tod eines

Angehörigen glauben und durchstöberten die

Photographien von Gefangenengruppen, die

in den Zeitungen wiedergegeben wurden. Im
Jahre 1015 z.B. machte die Photographie
des Lagers Jsserdnn die Runde. Keiner der

200-000 Gefangenen konnten mit Gewiß-
heit erkannt werden. Auch nicht eines der

verschwommenen und entstellten Bilder war,
auch durch Dutzende von Familien, mit Sicher-
heit festzustellen. Um dieser Situation ein

Ende zu setzen, änderte die deutsche Regierung
die bestehenden Gesetze, die wohl für Kriege,
wie diejenigen von 1870, wo man nur un-
gefähr 3000 Vermißte zählte, genügen konnte.

Am 18. April 1016 publizierte der Bundes-

rat ein Dekret, welches das Verfahren be-

stimmte, um die Verschollenheit festzustellen
und den Vermißten als tot zu erklären.

Dieses Dekret, das 10 Paragraphen umfaßte,
wurde von Prof. Partsch, Direktor des Badi-
schen Landesausschusses für Kriegsgefangenen-

fürsorge, kommentiert. fDie Bundesratsbe-

kanntmachung über die Todeserklärung Kriegs-
verschollener vom 18. April 1018, erläutert
von Prof. Or. I. Partsch, Mitglied des

Großherzogl. Badischen Landesgerichts Frei-
burg i. B. Berlin, Guttentag 1017, in
211 S.) Wir verweisen den Leser auf dicsto

Kapitel des Zivilrechts und begnügen uns
damit, die Verfügungen des Bundesrates

aufzuzählen.
Der Vermißte kann als verstorben erklärt

werden, wenn er ein Jahr seit dem Datum des

Verschwindens kein Lebenszeichen von sich ge-

geben hat. Dies gilt nicht nur für die Wehr-
münner der Armee, sondern auch für die

Mannschaft der Hilfsdienste, die in Feindes-

gewalt gefallen sind, ebenso für die Zivil-
internierten. Das letztere war eine vollftän-
dige Neuerung und hatte in der Folge ver-

schiedene Schwierigkeiten zutage gefördert.

Tatsächlich betraf es ebenso gut die deutschen

Kolonisten, als auch die von den Russen in
Ostpreußen verschleppten Zivilpersonen. ES

ist klar, daß bei den letztern, wie auch bei

den Kriegsgefangenen in Rußland Fälle vor-
kommen konnten, wo ein Vermißter, der ge-

fangen wurde, ein Jahr oder sogar noch

länger keine Nachrichten von sich geben konnte.

Die Anwendung des Dekrets war immer mit
einem gewissen Risiko verbunden; man meldet

verschiedene Fälle, wo ein Toterklärter wieder

aufgetaucht ist. Darum ist es in speziellen

Fällen dem Gericht gestattet, eine zweijährige,

statt eine einjährige Wartezeit zu verlangen.
Die Verfügungen dieses Dekretes gelten selbst-

verständlich nicht nur für Militärs, die etwa

in Feindeshand gefallen sind, sondern auch

für die sehr zahlreichen Fälle, wo Verwundete

mit einer beschossenen Ambulanze begraben
oder im Verlauf des Rückschubes getötet
worden sind. Interessant ist, daß das Gesetz

nicht anwendbar ist auf die vom Feinde
Toterklärten, wenn die deutschen Behörden
keine Todesakten geben konnten. Nicht eben-

sowenig für Deserteure, die natürlich ein In-
teresse daran haben, nichts von sich hören

zu lassen.

Ausgenommen sind auch Zivilisten, die

auf nationalem Boden anläßlich von krie-
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gerischen Ereignissen verschwunden, aber nicht

in Feindeshand gekommen sind; ebenso Ber-
räter und Ueberläufer. Eine Folge dieser er- ^

schöpfenden Verordnung war, daß der Soldat. ^

der innerhalb sechs Monaten nichts von sich

hören ließ, in den Augen des deutschen Publi-
knins als tot galt. Diese Ueberzeugung hat
die Arbeit der Nachforschungsbureaus un-
gemein erleichtert. Anderseits war der Wunsch,
eine Gewißheit, auch wenn sie schmerzlich

war, zu erlangen und den Ort der Grabstätte
des Verstorbenen zu kennen, in Deutschland

ebenso allgemein oder noch allgemeiner wie

in andern Ländern.

Voraussichtlich wird sich bei den Auf-
räumnngsarbeiten in den verwüsteten Ge-

gendcn noch mancher Fall aufklären. Die

Beerdignngsregister der französischen Armee

werden dann die in Deutschland während
dem Kriege begonnene Arbeit vervollständigen.
Die deutschen Dienstreglemente schreiben vor,
daß den Toten die Erkennungsmarken und

Papiere abgenommen werden. Darum weisen,

die französischen Listen eine große Zahl „Un-
erkannt" auf, weil eben den Deutschen keine

Zeit gelassen wurde, die Toten selbst zu be-

graben und die Grabstätten zu bezeichnen.

Groß war auch die Zahl der Soldaten, die

ihre Erkennungsmarke verloren hatten; oft
wurde dann eine in der Nähe des Toten
liegende auf einen andern angewendet, dem

sie in Wirklichkeit nicht gehörte. Trotz der

Peinlichkeit, mit welcher seit dem Rückzug der

deutschen Armee in Frankreich die Ausgra-
bungen besorgt werden, wird leider die Zahl
der unerkannt gebliebenen deutschen Leichen

sehr groß sein. Darum war auch die Be-

kanntmachung des Dekretes vom 18. April
191t! eine weise Vorsichtsmaßregel. Sie hat
eS Tausenden von Familien ermöglicht, ihren
Zivilstand in Ordnung zu bringen viel eher

unter dem, auf die Zeit der napoleonischen

Kriege zugeschnittenen und noch zu Recht be-

stehenden Gesetz. Durch die russische Revo-

lution und die Unmöglichkeit, seit mehr als

l einem Jahr von dort Nachrichten zu erhalten,
i wurde für diejenigen Gefangenen, die nicht
^ sofort nach dem Vertrag von Brest-Litowsk
^ heimkehren konnten, eine mißliche Lage ge-

schaffen. Wir wissen nicht, ob speziell recht-

liehe Vorkehren getroffen worden sind, um
eine möglichst weite Auslegung des Dekretes

in diesen Fällen zu ermöglichen lind um den

Gerichten zu gestatten, einen Aufschub der

öffentlichen Toterklärung eintreten zu lassen,

um so lange, wie es die Umstünde erfordern.
Wer den Charakter der englischen Gesetz-

gebung kennt, wird sich nicht verwundern,

wenn in England keine speziellen Erlasse zur
Ordnung der Verschollenenangelegenheit ver-

öffentlicht wurden. Jeder einzelne Fall wird
dort auf dem Prozeßweg erledigt in den

verschiedenen Abteilungen des Zivilgerichts-
Hofes für Erbfolge, Ehescheidung und maritime

Angelegenheiten.
Als ersten hatte dieser Gerichtshof den

Fall eines am 1. März 1915 vermißten

Offiziers zu behandeln; dieser wurde nach

Prüfung der durch die Militärbehörden vor-
gelegten Akten als tot erklärt. Dieser Fall
galt als Regel für die nachfolgenden ähn-

lichen Fälle. Als Hauptaktenstück der Militär-
akten wurde die Erklärung des mutmaßlichen
Todes, die sich auf Aussagen von Zeugen
und die Tatsache stützte, daß der Betreffende
seit einer gewissen Zeit kein Lebenszeichen

von sich gab, angesehen. Das erste Zeugnis
dieser Art wurde vom Bureau für Verluste
des Kriegsministeriums im Herbst 1915 aus-

gestellt.

Die Zeit des Stillschweigens ist noch kürzer

angesetzt als in Deutschland; sie beträgt 6 Mo-
nate für Offiziere und 7 Monate für Unter-

offiziere und Soldaten, die an der Front in

Belgien und Frankreich verschwunden sind.

Für die Ostfronten wurde ein Termin auf
12 Monate festgesetzt; die Erfahrung hat ge-

lehrt, daß alle Lebenden vor Ablauf der er-

wähnten Fristen, Nachrichten von sich gaben.

Abschriften der Vermißtenlisten erhielten das
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Ilsooi-cl-OlliLL, das Depot des Regiments der Versicherungsgesellschaften. Diese werden

und dieses selbst. Die nächsten Verwandten ^ auch in jedem Falle angehört. Gewöhnlich
wurden eingeladen, alle Anhaltspunktc, die haben sie auf Bezahlung der Prämie nach Ab-

sie beschaffen konnten, mitzuteilen. Die ein- : lauf von 7 Monaten seit Verschwinden verzichtet,

gegangenen Antworten wurden dann den von War einmal durch den Gerichtshof die

andern Seiten — des Roten Kreuzes oder Toterklärnng erfolgt, ging das militärische
der feindlichen Regierungen — gesammelten Eigentum an die Familie über, mit Vorbc-

Auskünften beigefügt und jedes Dossier wurde halt des Wiederauftauchens des Vermißten,

genau geprüft. In Fällen, wo die Einzel- Die Erbfolge mußte vom zuständigen Zivil-
heiten ungenügend erschienen oder die Fa- ^ gerichtshof entschieden werden,

milien es wünschten, wurde verlängerte Frist In Schottland, das bekanntlich ein vom

gewährt. Selbstverständlich kam nicht nur das englischen verschiedenes Gesetz hatte, wurden

Interesse der Familie und des Kriegsmini- im Jahre 1917 ähnliche Verfügungen er-

steriums in Betracht, sondern auch dasjenige lassen wie in England.

C!n Ktiöiis5 Sslànk
hat dieser Tage das schweiz. Rote Kreuz erhalten. Herr Fürsprech und Notar Jgnazio

Brignoni in Lugano setzt uns in Kenntnis, daß der verstorbene Dr. Hartmann in Lugano
uns in seinem Testament 1009 Franken vermacht hat. Möchte diese edle Tat als gutes

Beispiel wirken. Dcis lenircilkskretciricit.

ZcknàerMsr 5amariksrdun6.

kilkskalw.
Es sind folgende weitere Beiträge zu melden:

Wahlen (Aargau), Samariterverein. Fr. 400 Herisau, Samariterverein
Schaffhausen, Samariterverein „ 100 Kirchlindach, Samariterverein „ 50

Zürich, Privat, Samariterinnen „ 100 Bischofszell, Samariterverein „ so

Brugg, Samariterverein SO Einsiedeln, Samariterverein 10

Weinfelden, Samariterverein „ SO Bühler (Appenzell), Samariterverein. „ 80

Ein ganz besonderes Kränzchen winden wir dem Samariterverein Wahlen (Aargau).
Er veranstaltete einen Blumentag. Der Ertrag kam zur Hälfte der Hilfskasse, zur Hälfte
einer lokalen gemeinnützigen Anstalt zu. Der Erfolg ist sehr erfreulich und lohnt die Blühe

reichlich. Macht's nach!
Besten Dank und Samaritergruß!

Ölten, den November 1919. Der Zentralpräsident:
kciuber.

Zus vsrkicmàngsii à SesckcàlLitung.
1. Die Geschäftsleitung bringt den Sektionen des schweiz. Samariterbundes zur Kennt-

nis, daß die Firma Gebr. Kuoui, Zürich, preiswürdige Zelte offeriert. Die Sektionen, welche

sich weiter interessieren, werden gebeten, sich direkt mit der obigen Firma in Verbindung

zu setzen.
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